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Norm

AVG §8;

JagdG NÖ 1974 §87b;

JagdRallg;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Subjektiv ö;entliche Rechte Dritter, wie etwa Jagdausübungsberechtigter in angrenzenden Jagdgebieten, sind § 87 b

NÖ JagdG nicht zu entnehmen. Allfällige Interessen der beschwerdeführenden Partei als Jagdausübungsberechtigte in

angrenzenden Jagdgebieten an der Nichterteilung der Genehmigung zur Errichtung des Rotwildwintergatters sind

vielmehr als bloß tatsächliche Interessen anzusehen, welche ihre Parteistellung in diesem Verfahren nicht begründen

können (vgl etwa das zur insoweit grundsätzlich vergleichbaren Rechtslage nach dem Steiermärkischen Jagdgesetz

ergangene E vom 28. Februar 2005, Zl 2000/03/0283).
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